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 Veröffentlicht am 15.12.1954

Norm

ABGB §833 B3

ABGB §836 D

ABGB §1002

ABGB §1020

Rechtssatz

Wenn zwei Miteigentümer gemeinsam einem Dritten einen Auftrag oder eine Vollmacht erteilt habe, dann können sie

auch nur gemeinsam den Auftrag oder die Vollmacht abändern und ergänzen. Das gilt auch dann, wenn der Auftrag,

noch vom früheren Alleineigentümer erteilt wurde und die nunmehrigen Miteigentümer in das Auftragsverhältnis

eingetreten sind, und gilt insbesondere, wenn die Miteigentümer sich noch überdies ausdrücklich verp9ichteten,

irgend welche Verfügungen nur im Einvernehmen zu tre:en. Dieses Einvernehmen kann nicht dadurch hergestellt

werden, daß der gemeinsam Beauftragte und Bevollmächtigte einer Ergänzung oder Abänderung der Vollmacht oder

des Auftrages durch einen der Miteigentümer im Namen des anderen Miteigentümers zustimmt. Denn der gemeinsam

Bevollmächtigte ist zwar ermächtigt, beide Auftraggeber gemeinsam im Rahmen des gemeinsamen Auftrages

gegenüber Dritten zu vertreten. Er ist aber nicht ermächtigt, im internen Verhältnis zwischen den beiden

Miteigentümern den einen gegenüber dem anderen zu vertreten.
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